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 Veröffentlicht am 08.06.2005

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

41/04 Sprengmittel Waffen Munition

Norm

AVG §37;

AVG §39 Abs2;

AVG §45 Abs2;

WaffG 1996 §25 Abs3;

WaffG 1996 §8 Abs6;

WaffV 02te 1998 §5 Abs1;

WaffV 02te 1998 §5 Abs2;

Rechtssatz

§ 8 Abs 6 Wa9G erlegt dem Betro9enen eine Mitwirkungsverp;ichtung bei der Feststellung der wa9enrechtlichen

Verlässlichkeit auf. Ist die Feststellung des für die Verlässlichkeit maßgeblichen Sachverhaltes aus Gründen des von der

Überprüfung Betro9enen nicht möglich, so folgt aus § 8 Abs 6 erster Satz Wa9G die unwiderlegliche Rechtsvermutung

der wa9enrechtlichen Unverlässlichkeit. Mit dieser Bestimmung wird die Mitwirkungsverp;ichtung bei der Feststellung

der Verlässlichkeit jedoch nicht uneingeschränkt, sondern "nur in dem von der Sache her notwendigen Maße"

auferlegt.

Schlagworte

Sachverhalt Sachverhaltsfeststellung Mitwirkungspflicht
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